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(GZ: WA 4-FR 1903/00056#00002) 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem von der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichten Entwurf 

zum Rundschreiben 05/2026 (WA) – Mindestanforderungen an das Risikoma-

nagement von Wertpapierinstituten (WpI MaRisk) in der Fassung vom 

06.05.2026. 

Wir begrüßen und unterstützen das Ziel, das Rundschreiben noch stärker prinzi-

pienorientiert zu gestalten und die Komplexität deutlich zu reduzieren. 

Im Folgenden nehmen wir gerne zu ausgewählten Regelungsvorschlägen Stel-

lung. Unsere Anmerkungen sind entsprechend der Systematik des Entwurfs 

wiedergegeben. 

 

AT 1 Vorbemerkung, Tz. 4 

Tz. 4 sieht vor, dass der flexiblen Grundausrichtung des Rundschreibens im 

Rahmen von Prüfungshandlungen Rechnung getragen wird, wobei die Prüfun-

gen auf der Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes durchzuführen sind. 

Wir bitten um Klarstellung, wie der Begriff „Prüfung“ zu verstehen ist, insb. wel-

che Überprüfungen durch das Institut (z.B. Prüfungen der Internen Revision 

oder andere Überwachungstätigkeiten) hierunter erfasst sind.  
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AT 3.2. Verantwortung des Aufsichtsorgans und seiner Ausschüsse, Tz. 2 

Gemäß Satz 2 hat die Interne Revision den Vorsitzenden des Aufsichtsgremi-

ums über schwerwiegende Feststellungen gegen Geschäftsleiter zu unterrich-

ten, sofern die Geschäftsführung dieser Pflicht nicht nachkommt. Wir verstehen 

die Anforderung so, dass diese Pflicht „mindestens“ schwerwiegende Feststel-

lungen umfasst, sodass selbstverständlich auch „besonders schwerwiegende“ 

Feststellungen zu melden sind und bitten um entsprechende Klarstellung. 

Darüber hinaus regen wir an zu prüfen, ob eine entsprechende Berichterstat-

tung an das Aufsichtsgremium bei Feststellungen der Compliance-Funktion 

sinnvoll sein könnte. 

 

AT 4.4.3 Interne Revision, Tz. 8 

Gemäß Tz. 8 hat die Interne Revision über „festgestellte schwerwiegende sowie 

über noch nicht behobene wesentliche Mängel“ zu berichten. Wir regen an, klar-

zustellen, dass „als schwerwiegend oder höher eingestufte Mängel“ im Bericht 

aufzunehmen sind. 

 

AT 9 Auslagerung, Tz. 1 

Die Abgrenzung zwischen „Auslagerung“ und „sonstigem Fremdbezug“ ist im 

Entwurf grundsätzlich hilfreich, bleibt aber in der praktischen Anwendung häufig 

unklar. Wir regen an, die maßgeblichen Abgrenzungskriterien (insb. typische 

Dienstleistung, Dauer/Regelmäßigkeit, Eigenleistungsfähigkeit, Steue- 

rungs-/Kontrollrelevanz) stärker zu konkretisieren bzw. anhand typischer Bei-

spiele zu erläutern. Die Ausnahmeregelung für DORA-relevante IKT-Dienstleis-

tungen kann in der Praxis zu Abgrenzungsunsicherheiten führen, insb. bei ge-

mischten Leistungsbündeln mit einem IKT-Anteil (z.B. im Wertpapiergeschäft), 

die nicht nach DORA abgedeckt sind. Um Regelungslücken bzw. Doppelregulie-

rung zu vermeiden, regen wir eine Klarstellung an, dass Dienstleistungen, die 

nicht als IKT-Dienstleistungen i.S. des Artikels 3 Nr. 21 der Verordnung (EU) 

2022/2554 (DORA) einzustufen sind, in angemessener Weise in die Überwa-

chung sowie das Auslagerungsmanagement einzubeziehen sind. 

 

BTV Anbindung vertraglich gebundener Vermittler, Tz. 3 

Wir regen an zu prüfen, ob die Ausführungen in Tz. 3 entfallen können, da sie 

die Inhalte des § 3 KWGWpIGVermV wiedergeben und somit ein möglicher 
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Anpassungsbedarf bei ggf. künftig notwendigen Änderungen der Verordnung 

vermieden werden kann. 

 

BTR 3 Liquiditätsrisiken, Tz. 2 

In den Erläuterungen wird von „vorab definierten Stressszenarien“ gesprochen. 

Wir gehen davon aus, dass in diesem Plural ggf. auch die Möglichkeit nur eines 

Szenarios enthalten ist. 

Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen Berücksichtigung finden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Zander, WP, StB 

Technical Director 

Financial Services 

Kern, WP 

Senior Technical Manager 

Financial Services 

 


